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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
(BUAG) und das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 (BSchEG) geändert 
werden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir 
begrüßen die vorliegende Novelle, die auf einer Einigung der Bausozialpartner beruht. 
 
Eine Klarstellung in den EB regen wir zu Z. 8 an. Z.8 sieht vor, dass nach §§ 13o Abs 1 vorletz-
ter Satz und nach 21a Abs 4 BUAG letzter Satz jeweils folgender Satz angefügt wird:  
 
„Sofern im Zuschlagszeitraum die Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden das vereinbarte 
Stundenausmaß übersteigt, so sind diese der Zuschlagsberechnung zu Grunde zu legen.“ 
 
In einigen Kollektiverträgen des Baunebengewerbes (u.a. Holzbau-Meister, Bauhilfsgewerbe, 
Steinarbeiter, Dachdecker) wurde ab Mai 2016 ein Modell zur flexiblen Arbeitszeit aufgenom-
men, das auch Arbeitnehmern in Teilzeitbeschäftigung offensteht. 
Bei Anwendung dieses Modells ist es möglich, nach schriftlicher Vereinbarung zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber die Arbeitszeit in einem Durchrechnungszeitraum von bis zu 52 Wo-
chen so zu verteilen, dass sie im Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes 39 Stunden pro 
Woche nicht überschreitet. 
 
Beispiel: 
Mit einem Arbeitnehmer ist eine Teilzeitbeschäftigung mit 20 Wochenstunden vereinbart. 
Seine Arbeitszeit wird einvernehmlich in einem Durchrechnungszeitraum von 10 Wochen so 
verteilt, dass in einigen Wochen 15 Stunden, in einigen 20 Stunden und in einigen 25 Stunden 
gearbeitet wird. Am Ende des Durchrechnungszeitraums werden aber im Durchschnitt die ver-
einbarten 20 Wochenstunden nicht überschritten. 
 
Wenn nun der Zuschlag immer von mindestens den vereinbarten Wochenstunden berechnet 
wird und allenfalls von im Zuschlagszeitraum mehr gearbeiteten Stunden ebenfalls der Zu-
schlag berechnet wird, dann werden bei der Zuschlagsberechnung die Zuschlagszeiträume mit 
weniger als den vereinbarten Wochenstunden nicht entsprechend berücksichtigt. 
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